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e ; Westliche Kultur ist krank. Wenn nicht gelingt,
opfermutige ater un üutter erzıehen un selbstlose
Jräger der kırchlichen un staatlichen (ewalt e_.
halten, ann werden WIT Materialismus un Bolsche-
WISMUS schaurıgen Schiffbruch leiden. uch körperliche
Ertüchtigung alleın tut och nıcht Um dıe Lebens-
Tührung eben, muß dıe Gesamtpersönlichkeit erfaßt
un inr e1INn unverrückbares Ziel VOL ugen gestellt werden.
Die KEinzelnpersönlichkeit Mu ach ıhrer VO  a der Aur
gebenen körperlichen un seelischen Kıgenar 1n geme1n-

Arbeıt VOILL Eirzıehern un Erziehenden heraus-
gearbeıtet un miıt welser Diskretion ın die Umwelt hineın-
gepaßt werden. Das ıst das große Erziehungsziel der ege.
ST enedı der 1 J ghrhun'derte recC egeben

DIE Bedéuiung MOS ös_t_grre_i_chis_chgn. Jugendgerichts-FÜr $eelsorge
XO Dr Jur Oskar Meister, Grgz.

Bundeskanzler Dr Seipel tfuhrte 1n seiner akademı-
schen Antrıttsvorlesung bher dıe Bedeutung des
kırchlichen Rechtsbuches TUr die Moraltheologıe NO-
vember: 1917 U. A4UuS „Es ist ein oroßer Unterschied
zwıschen (Jesetzen nd (resetzen. Die einen greıfen tıefer,
die anderen weniger t1ief Ins sıttliche Privatleben.eın; die
einen brauchen 1Ur Jjene kennen, dıe (0381 Amts WwWESEN

mussenmıiıt ihnen un aben, dıe anderen .
qlle täglıch VOT ugen en, die als treue
<ırche en wollen.“

inde1_‘ der
Der Zusammenhang zwischen ora un Gc der

1n diesen orten angedeutet wird., kommt 1mM kanonıschen
eCc das ja ausdrücklich der Sıttlichkeit dienen will,
A stärksten TT Geltung Alleın uch die SLAaaltıchen
Gesetze, die jene Verwandtschaft leugnen, können S1Ee
nicht Sanz ausschalten. Jedes Gesetz baut sich auch au{f
den sıttlıchen Ansıchten un Bestrebungen seiner el
auf-und WIT. {ür und wıder die Sittlichkeıit Schließlich
hängt der ıfer, mıt dem WIT unlls dem Gesetz unter-
wertfen un 65 verwirklichen rachten, VO  - UNSETEL
sittlichen Kinstellung ZU Gesetz ım allgemeinen un 1
einzelnen ab

Das Gesagte wird namentlich durch dıie Jugendgesetz-
geb1;ng erwlesen. S1ie ist stark voNn sıttliıchen Rücksichten
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getiragen, sIEC bedarf TT InTer Wiıirksamkeıt sıtthechen
Ernstes und tatkräftıger Mitarhbeit er pflıchtgetreuen
Menschenfreund VOTLT allem der Diener Glaubens

I1
Wo „Jugendlichen Mıssetätern“ gesprochen wurde,

hat hıs cdıe etzten Jahre das Hauptgewicht qauti
das Wort „Missetäter“ gelegt undZ Abwehr vornehm-
iıch strafrechtliche Mafinahmen getroifen Iheser Vorgang
stieß jedoch aut ernstere Bedenken Man a  € siıch
daß der noch unfertige Jusendliche nıcht strafrechtlich
verantwortlhich gemacht werden kann, WENN der Mangel
guten Beıspiels nd tester Führung auptschuld 4an SC1INEIN
Ausgleıten ra weıters, daß dıe Anwendung der qaıl
Erwachsene zugeschnıttenen Strafen den Jugendlichen

stumpfer schlechter, gefährlıcher macht Selbst der
verwahrlosten, ausartenden Jugend, cheser .besonders
gebührt ı erster el Erziehung; wenngleich ı11 schweren
Fällen dıe Rücksicht qauf dıe öffenthche Ördnung und qauft
dıe geflissentliche Unbotmäßigkeit Stratie: heischt, } darf
selhbst diese HIC den Krziehungszweck 4a US den Augen
verheren. {JDer hereıts VO  — E geäußerte Gedanke,
daß der Jugendliche eın kleiner Erwachsener, sondern
e1iINn eigenartıges Wesen SC und aqals olches behandelt werden
muß, tiındet wachsendes Verständnıs. Auf olchen rund-
Jagen Iußt der Wunsch ach CISCNEN Jugend-
strafgesetz. och lieher spricht a  — O1 e1INeEM Jugend-
gerichtsgesetz, obige edanken schon außerlich und-
zutun und auch Jjugendlichen Bösewicht den AT
brecherhochmut ZU ersticken der eicht che alme
SCHIE WENN SC1INHN Jräger mı1t dem „Strafgericht“ 711 tun

oder —_  O  ar „Gefängnis“ q [} er 1ST uch cdıie
Hafrt möglıchst Urc andere Maßnahmen rsetzt

ach englisch-amerıkanischen Vorbildern hat Deutsch-
land re 19923 G} Jugendgerichtsgesetz Seschaffen

SO Strafanstalts Oberpfarrer Gutfleisch Religion un Straifrec.  A
reilorm oOnner theologische Zeitschrift agegen lehnt der (1e-
schättsführer des Tchivs deutscher Berufsvormünder, Dr W ebler, die
Jugendgerichte überhaupt qa weil S16 angeblich NIe der Krziehung dienen
können („Wider das Jugen  ericht erlın 1929 Heymann) Ich halte
diese Ansicht Tür und glaube auch daß die ihm erwähnten katho-
lischen Krelse, „„die sich geEGEN jede erzieherische Funktion des Jugend-
er1C. wenden“, 1Ur klein SC 111 können Denn weder sınd alle Jugend-
lichen unter 15 Jahren harmlos, daß gegen S16 n]ıemals 11N€6 Serichtliche
Strafe verhängt werden dürite, noch 1ST CIMn Jugendgericht schlechthin Z.UuU1
Erziehung ungeeignet Vom Standpunkte katholischer Moral i1st. nıchts da-
gegen einzZuwenden daß die (erzieherische) Behandlung jugendlicher Rechls-
recher e1INen erıchtle anveriraut WITrd
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Das österreichısche Bundesgesetz über ‘ die Beha£1dlung
Jjunger Rechtsbrecher (Jugendgerichtsgesetz) stammt VO

Jul 19028 un nthält auch manche Vorschrift, dıe
Deutschland In. einem e1igenen Jugend/ürsorgegesetz g-
regelt hat Kın Jugendgerichtsgesetz wurde ın Osterreich
se1t Jahrzehnten gefordert, Ssein Zustandekommen jedoch
VOL em urc finanzıelle un parlamentarıische Schwie-
rigkeıten verzögert. Dagegen blieben U11S die In Deutsch-
and 1el erörterten kulturkämpferischen Streitifragen, wW1€e
weıt der aa 1n das Erziehungsrecht der Eiltern e1IN-
greıfen ann un soll, erspart er hbloß aufgeschoben ?)

Erinnern WIT uns, daß das Kirchenrecht die pOCNAC
medicmales bevorzugt und heılen, Nn1ıC quälen oder
schrecken wiull, erblıcken WIT 1n den Absıchten des
NEUENN Gesetzes einen begrüßenswerten Rückgriff auf
kırchliıches Geistesgut. DIie Stellungnahme des Priesters
erschöpit sıch jedoch nıcht 1n diesem akademischen Be1-

Wır werden vielmehr Anlässe ze1ıgen, un-
mıttelbar be1l Handhabung des (‚esetzes miıtwirken ann
oder dessen Kenntniıs seine sonstigen Bex‘ufsaufgabenÖördert

Zunächst sSe1l der Inhalt des
blıckt

(jesetzes Urz über-

Uhmündige, das sınd iınder his 14 Jahren, sınd
überhaupt N1ıCcC strafbar, Jugendliche (MinderJjährige VOL

Hıs Jahren) ann NC wWeNnN sS1e AaUusS besonderen
Gründen och N1C reıt sınd, das Unrechtmäßige
der Tat einzusehen oder ach dieser 1NS1IC handeln
(S$ G, 10) Hiezu sSe1 ach der moralischen eıte bemerkt
daß iın jedem eıinzelnen Falle Seprurkt werden muß, ob
dıiese Mängel vorliegen, daß der Riıichter qalso nıcht VO  E
vornhıinein annehmen dar(t, eLwa alle 4—161]ährıgen oder
alle ınder einer estimmten Gesellschaftsschicht der
eiINeEs estimmten Gesundheitszustandes besäßen dıese
1NS1C {Ur das W esen e1InNes estimmten Verstoßes N1IC
Das „Unrechtmäßige“ muß eingesehen werden. Wer
hloß für moralısch unerlaubt, jedoch niıcht für gesetzlich
unrechtmäaßig hält, dıe Eiltern bestehlen, annn Iso
SLralil0os bleiben Andererseıts ordert das (ıesetz N1IC
daß der ater das $iraflgare se1ıner andlung kennen
muß. Unrechtmäß1g STE Iso 1n der Miıtte zwıschen
I/’nerlaubt un Strafbar.  Im einzelnen ist nıcht
ımmer eıcht, festzustellen, o b sıch dıe KEinsicht e1nes
Menschen bloß qauft das Unerlaubte oder schon aut däs
Unrechtmäßige bezieht Wahrscheinlich wiırd iINna  n beı uns



490 IWi_e in D-eutschländl) bloß iragen, ob der J ugéndliche die
ZUTLC Erkenntnis der Straibarkeit erforderliche Einsicht
besıtzt, N1C aber, WI1Ie weıt sıttlich . entwickelt Ist,
F oh genügen starke sıttliche Hemmungen hat

Zum Glück darif ber das Gericht selbst ann Er-
zıiehungsmaßnahmen ergreıfen, WENnN keine Strafbarkeit
vorlhiegt. Hier liegt der sroße Fortschritt Früher gabim allgemeinen 1LUFr Zwel Möglichkeiten: entweder wurde
der Jugendliche edingt oder unbedingt) verurteiılt oder
uUrce den Freispruch selner alten mgebung un Lebens-
weIlse zurückgegeben. Nutzen brachte das eine ebenso
selten W1€e das andere. Das CO Gesetz trıft ndlıch die
Anordnung, daß der Jugendliche unter Erztehungs-aufsic. ommt, einer der NEU errichtenden „Bundes-
anstalten jür Erztiehungsbedürftige“ überwiesen oder
sobald die osten gedeckt sınd be]l einer gee1gnetenFamuilıie, 1n einem Jugendheime oder einer Anstalt unter-
gebrac wird ($ 2) Bevor das Gericht hıierüber ent-
scheidet, pflegt das Eınvernehmen mıiıt dem Jugendamteoder einer Stelle für Jugendgerichtshilfe. Ebenso ann
diesen Anstalten dıe Vorkehrungen überlassen.
Wırken hıer Geistliche mıt, deren Wort In diıe
Wagschale. He Gerichte können sıch 1ın Angelegenheiten,In denen Interessen unmündiger oder jugendlicher Per-
SONEeEN in rage kommen, der Mithilfe geeigneter ÖTper-schaften, (Gresellschaften und Personen bedienen (S 19)Geistliche kommen mıt dem Jugendlichen unmıttelbar 1ın
Verkehr, S1Ee als Lehrer (Katecheten) der genanntenBundesanstalten bestellt oder 1n dıe Lünigliedrige Kom-
m1sSs10n einberufen werden, dıe diese Anstalten überwacht
($ ])a schließlich der Unterbringung in diıe Bundes-
anstalt cdıe Abgabe 1n eine andere gute Erzıehungsanstaltgleichste und solche Anstalten viıelfach geistlıchenKörperschaften unterstehen, ergıbt.sıch ein weiıterer NIa
daß sıch — un Urdensgeistliche mıt dem Jugend-gerichtsgesetze befassen. Auch sich darum handelt,
beı erwandten oder be]l der Gemeinde die Kosten eines
Erziehungsaufenthaltes L1Üüss1g machen, überwindet der
Geistliche, der das Wohl des Zöglıngs befördern will, Urc
Geduld un Klugheit manches Hındernis un erspart da-
uUurc der eımat un den Angehörigen srößere Lasten, die
ıhnen der ungebesserte Jugendliche $päter auflegen würde.

Die deutschen Verhältnisse s.éhildere 1C.  1m wesentlichen nach
wel Aufsätzen, die (!lostermann über das Jugendwohlfahrtsgesetz un
Jugendgerichtsgesetz ın der Bonner Zeitschrift Tür Theologie 1924 und
192  J Yeröffentlicht hat
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Die Vorschriften ber das Strafverfahren können WIT
uUrz streifen, da der (Greistliche weder Riıchter och Schöffe
ıst Die Strafen sınd milder qals beı Erwachsenen, Polhizeıi-
aufsiıcht entfällt vollständıg, Landesverweısung der A D=
schaffung ist 1Ur zuläss1ıg, WE die Entiernung des
Jugendlichen 4aUuS SC1INEIN bisherigen Wohnorte keine
(;efahr der Verwahrlosung mı1t sıch bringt. In der TAali-
bemessung ıst der Richter WEN1SET gebunden qals Ver-
ahren mıt Erwachsenen SO ann insbesondere e1INe
unbestimmte Verurteilung aussprechen oder dıe Verkündıi-
S  ung des Strafausspruches überhaupt auIschıeben (S$$
13) Wäre nämlıch Jugendlichen auf EC1NC

ängere Freiheijtsstrafe erkennen un äaßt sıch dıe ZULC

andlung SC1INEL Gemütsart un ZUL UÜberwindung SE1INeEeTr
schädlichen Neigungen erforderliche Strafdauer nıcht C11H-
mal annäherungswelse vorher bestimmen, kann das
Gericht ELn Öchst- un Mindestmaß der Strafe auS-

sprechen, K 95  echs onate bıs e1INn Jahr.“ Es äng
dann VO  - den erzieherischen Folgen des Straivollzuges ah
oh der Verurteıilte ach halben oder erst ach
SaNzen Jahre entlassen WIrd. ])ıese Vorschrift 1st NEeEU un
tiefgreifend. Bel Verurteilung bestimmter Dauer ist
ebenso unerwünscht, daß der Zögling infolge. milder
Bemessung bereits Zeıit wleder die Tre1Nel
erlangt, die Hafrt och keinerlel nuützlıchen Einfluß
ausgeü Hat: WI1Ie daß volle Strafdauer ahsıtzen
muß obwohl bereıts ach EINISEN Monaten berechtigte
Hoffnung besteht, daß sıch fortab wacker ulführen
wırd. IDies gılt namentlıch für den Jugendlichen, dessen
Charakter noch weich und bildsam ist Ahnliche orLeile
verspricht dıe einstweilige Aussetzung des Ausspruches ber
die verwirkte Strafe. Wır kennen bereıts dıe edıngte Ver-
urteilung. Hıer entfällt ZWAaTL dıie Strakivollstreckung, oCcCN
gılt der Verurteilte qals vorbestraft Eın olcher kann
namentlhich dem Jugendlichen, der erst SC1NEIN Erwerb
suchen Mu jede Verdienstmöglichkeit nehmen un ıh
dadurch ZU wirklichen Verbrecher machen. er annn
der Jugendrichter unter Voraussetzungen ZWal
erklären, daß der Angeklagte schuldıg SEelL, ber den Aus-
spruch ber die Strafhöhe aut eE1INE€E T1S bıs tüunf Jahren
aufifschieben sıch der Verurteilte während dieser
Zeıit untadelıg auf, ann en der Strafausspruch un
der Jugendliche hleibt unbescholten

Wer die lächerlich Erfolge uUNSeTer Tal-
Justiz bespricht, der weıst meılst auf die vielen

„Volkswo.Vgl IHCLNCH Auftfsatz 1111 1en
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Freiheitsstrafen Ol oder ZWE1 Tagen hın, die en
Großteil der Strafen biılden. Dıie an der Vorschriften,
welche nNn1ıC übertreten werden sollen, steigt VO  —> Jahr
Jahr: Deutschland ist bereits jeder sechste Mann
Ser1Cc  1C vorbestraft er Wiıener Universitätsprofessoli
adecka hat 1927 eım österreichıschen Kıchtertage g-
zeıgt daß diese kurzen Strafifen Z W. selbstverständlich
ihr pfeı N1C bessern, alleın immerhın Jang dauern

i1hm das rot rauben un Haß die Gesell-
schaft einzuflößen Diesen Fehler vermeıdet das eEU«e
(jesetz DDer Rıchter annn siıch hbel besonders eichten
Fällen mıt Frmahnung begnügen oder den Jugend-
lıchen der Zucht der erziehungsberechtigten Personen
oder der Schule überweisen, WEeNN on diesen wirk-
SaImne Ahhılfe hoffen ist (S 12) DIie ‚„ Weısungen dıe
be1l der bedingten (unbestimmten) erurtellung oder der
Schutzaufsicht dem Rechtsbrecher rteılt werden können,
hetrefifen das Abbhitte eiısten sıch eım
Rıchter oder Fürsorger regelmäßıg melden, der das
Verbot trınken, rauchen, gefährliche Freunde
besuchen.

Jugendrichter un-Staatsanwalt SOWI1IeEe Strafvollzugs-
hbeamte sollen pädagogisch un psychologisch gebl  € SCe111.
Von ersterem wIrd verlangt, daß vordem aqals Vormund-
schaftsriıchter gewiırkt hat Unter den CHhoTfjen sollen sıch
Männer und Frauen eflinden, dıe der Erziehung un FÜür-

erfahren sSInd Das Strafverfahren hat dıe Lehensver-
hältniısse des Jugendlichen alle mMstande erfor-
schen, ıe ZUL Beurteijlung SECINeELr körperlichen un geıstıgen
Kıgenar dienen. uch arztlıche Untersuchung omMmM 111
Betracht Privatanklagen Jugendlichen (zum
Beı1spie Ehrenbeleidigungsklagen). sınd unzulässıg ($ 29)
Wer SONS Priıvatanklage einbringen dart,; der Inu
Jugendverfahren eım Staatsanwalte beantragen, daß
dieser die age erheht Letzterer gıbt dem Antrage 1Ur
SLa WEeNNn 1€es AaUusSs pädagogischen Gründen oder
berechtigter Interessen des Verletzten wıllen geboten ıst
Die Offentlichkeit des Verfahrens ann weıtgehend
hbe1 der Urteilsverkündigung ausgeschlossen werden $ 40),
doch en Kiltern, Arbeitgeber: Lehrer des Beschuldigten,
Vertreter des Jugendamtes un der Jugendgerichtshilfe
Zutritt. Dieses ecC STEeE er uch dem Katecheten
des Straffälligen oder geistlichen Mitgliede der
Jugendgerichtshilfe ZU er Jugendliche soll be1 der Ver-
andlung N1C mıt erwachsenen Beschuldigten ZU  n_
kommen Er annn uch während der Verhandlung ze1t-
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WßiSé 4US dem Saale entfernt werden, —&  An P ein
Gutachten über seınen Geisteszustand oder ein Bericht
ber dıe Aufführung der Ekiltern verlesen wird.

ber Jugendliche 1ST Verwahrungs- oder nter-
suchungshaft 1LUF verhängen, WE deren Zweck nıcht
durch andere Maßregeln, insbesondere nıcht uLre Unter-
bringung 1n eıner Anstalt oder vertrauenswürdigen Famıilıe
erreicht werden annn 36) 1)a Verwahrungs- un nter-
suchungshaft meıst den Jugendlichen S1  16 gefährdet,
verschailien sich uch ler geistliıche Anstalten, dıe einen
besseren Krsatz bıeten, Verdienste dıe Rechtspflege.
7E abher die Gefängnishaft verhängt, ist der Jugend-
lıche während derselben beschäftigen un Z unter-
ichten ]iese Vorschrıitit läßt sSICH schwer erfolgreich durch-
iühren, weıl das Gericht NC genügend Hılfskräfte hesıitzt
Gleiches Sult VO  _ den sogenannten Jugendhorten der
Polizeidiırektionen, Jugendliche aufgenommen werden,
die siıch quswelslos auft den Straßen umhertreiıben
nd eın Heım en WUm einen wirklıch nutzbringenden
Unterricht 1n olchen Anstalten können sıch die karıta-
tıven Vereine och sroße Verdienste erwerben. Selbst-
verständlich gestattet die Behörde 1LLUL pflichtbewußten,
vollkommen geschulten Personen den Züutritt

Wiırd eine Freiheitsstrafe vollzogen, ist mı1t dieser
ein regelmäßıger Unterricht also uch eın Relig1i0ns-
unterricht) verbınden (S 46) Dıie Straie soll den Ge-
Iangenen Selbstbeherrschung, Arbeitsamkeıt un geseLZ-
mäßıgem Verhalten erzıehen, das Ehrgefühl schonen un
tärken Irnst und üte Paarell. DIie ege bildet Gemeıin-
schaftshaft : Empfiehlt sıch Aaus besonderen Gründen
Einzelhafit, annn doch e1mM Aufenthalt 1 Freıen, e1m.
Unterricht und (‚ottesdtienst VO  a der JIrennung abgesehen
werden (S 49) Nochmals kommen WIT quf dıe ge1st-
lıchen Erziehungsanstalten sprechen, WE WIT dıe Vor-
chrıft aniühren, daß Freiheitsstrafien unter einem Monat
auch 1ın Privatanstalten vollzogen werden können, soferne
der Justizminıister diese Anstalten qals gee1gNe rklärt

ährend der DEIT, die der Zögling 1n einer Bundes-
anstalt TUr Erziehungsbedürftige also N1C 1n einer K I‘21f-
ansta verbringt, annn S e1n Gewerbe lernen. och mu

nach der Entlassung och eın halbes Hıs e1ın Jahr hel
eiınem freıen Meister ausgebildet werden, das ehr-
ZEUSNIS bekommen. Letzteres verschweıgt Der den
Aufenthalt In der Erziehungsanstalt und nennt den
Anstaltsmeister qals Lehrherrn. Diese Bestimmung soll
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ebenso W1€e jene des (BeSchfänkü_ng der Auskuhft
AaUus den Strafvormerken)
erieichtern das Fortkommen des Zöglıngs

Der Richter mu also feststellén‚ oh e1n Jugendlicher
erztehungsbedürftig, erztehungsfähig ist nd welche Er-
ziehungsmaßnahmen ergreifen Sind. Freilich muß R  N
ıhm, W1e GCGlostermann ausführt, genugen, den Zöglıng
einem (äußerlich) gesetzmäßigen Leben bringen IDıie
Charakterbildung ıst ihm N1ic Selbstzweck, sondern Ur
eIN Miıttel ZUTF Resozlalisierung. Die höheren Erziehungs-
aufgaben bleiben den Fürsorgern un der Jugendgerichts-hılfe vorbehalten

{I11
Dıie Erfoige des J ugend_g;<;ri‘ichtsgese-tz’es hängen' davofl

aD, daß sıch dıe mıt seiner Durchführung Betrauten N1C
qls Aktenmenschen, sondern qals Erzieher fühlen. Man hat
rüher oft gesagt, daß ein schlagfertiges Heer den aa

Feinde chützt, selhst keine gewaltsamen
kriegerischen Vorkehrungen trifft. Ahnlich VeErmMAag manches
gute Gesetz, VOIl dessen , Notwendigkeit un Rıchtigkeidie Wohlgesinnten überzeugt SINd, Rechtsbrüche uUurc
seın bloßes Dasein verhüten, ohne daß cdıe Strafdrohun-
SEN ausgeführt werden mussen. Sıttlıcher Ernst FL auch
not, mıißbräuchliche Anwendung der Vorschriften, daß
die Erzıehungsanstalt N1C 1m Lehrzeugnis genanntwerden darf, daß Aaus den Strafregistern. nur beschränkte
Auskünfte über Jugendliche rteilt werden, verhındern.
Gerade solche Anlässe zeıgen uUunNns dıe Unentbehrlichkeit
der oral, dıie das Pihchtbewußtsein stützt, 1ın dem das
staatlıche e se1ıne Unterlage fıindet I)as eCUu«e (zesetz
ruit weıters mehreren Stellen dıe Famuilte ZUr Mıt-
arbeıt auf Allerdings Spricht 1Ur VO  — der nachbessernden
Miıthilfe, die dem bereits (‚efährdeten gew1dme werden
soll Dadurch wırd aber zugestanden, daß unter den DOT'=
beugenden Anstalten, dıe das Ausgleiten des Menschen
verhüten, erster Stelle dıe Famılie STE DIie Kirehe,
die uns Pfhlchttreue un Menschenliehe gebietet, dıe dıe
SIppe als Urzelle der Gesellschaf chätzt und hegt, chalft
er Vorbedingungen TUr dıe Wirksamkeit des NEUEN
Gesetzes.

Eın deutscher Lehrer sagte Clostermann: „ Wäre
iıch Leıter eines Jugendamtes, ann würde ich danach
rachten, das Amt urc ärkung der Famıilıe entbehrlich

macheni e Dieses ort gılt auch für Osterreich



E e

49

Im einzelneh S&hßll WIr, daß sich S.eeléorger‚ Kate-
cheten, geistliche Leıter von Erzıehungshäusern aut 1Nan-

niıgfache Art, mittelbar un unmıittelbar, berufs- und
ehrenamtlıch, persönlıch oder qls Mitgheder VO  S Gemeiıinde-
vertretungen, W aisenräten un anderen Körperschaften
AIl der Durchführung des (Gesetzes beteilıgen können. Je
mehr der Wohlfahrtsgedanke das Strairecht durchdringt,
eStLO notwendiger braucht der Richter freiwillige elfer,
welche rhebungen pflegen, vorläufige Unterkünfte be-
SOTSCNH, den Verurteilten ach dem Strafvollzug betreuen
und VOT schlechtem Umgang schützen.: Dıe karitatıven
Vereine un Körperschaften tellen solche Helfer.*) Z
diesem mte genuügt jedoch nıcht uter allein. Dem
Präses oder Konsulenten gebührt Lob, der den Mitgliedern
dıe Verdienstlichkeıt, alleın uch die Schwierigkeit olcher
Tätigkeit schildert un die geistigen un sıttlichen V oraus-
setzungen bespricht. Zweiftellos ist hbel -Durchführung

Gesetzes die frelıe Liebestätigkeit unentbehrlich.
Alleın eine unzuverlässıge Karıtas chadet dem Betreuten
WIEe der Kırche mehr als Sar keine Karıtas

Schließlich ergıbt SICH 1e Frage, o ‘gefährdeten oder
vorbestraften Jugendlichen der Eintrıitt ın katholische
Jugendvereine gestatten sSe1l Derartige Bıtten werden
N1ıC selten ÖOn Eltern un flegern, ja VO den Jungen
un Mädchen selbst gestellt. ajur spricht d re Notwendig-
keit, Gefährdete, Schwererziehbare, Unbeständige, Halt-
lose ın gute Gesellschafit bringen un schlechtem Zeıit-
vertreıb entreißen. Dagegen spricht die Tatsache, daß
nıcht ımmer dıie erwünschte Wirkung EINTN sondern
manchmal 1 Gegenteıl solche eulınge die “ucht unter-
graben un schließlich Argern1is geben, das ann VOILl den
Glaubensfeinden die Kırche ausgeschrotet wird.
on diese rwägung zeıgt, daß eine allgemeıine Regel
mangelt, daß der Zögling un seine Familıe, der Geist in
dem betreffenden Vereine un schließlich uch die Ge-
schicklichker des Vereinsleiters geprüft werden muß Ich
halte TUr pharısäısch, VO  D vornhereıin jede solche Bıtte
abzuschlagen. Alleın der “ere1ns- oder Hortleiıter muß
derlei Teilnehmern hbesonderes Augenmerk wıdmen un
auch die übrıgen Mitglieder aufklären, daß T1STeEN-
pflıcht ıst, geflährdeten Brüdern un Schwestern beıiızu-
stehen, daß WIT dieser Aufgabe besser genugen, ]e
weniger Selbstgerechtigkeit oder Neugierde WIT a  el kund7

Eıne gute Abgrenzung der Begriffe J ügendschutz, J‘ugendfürsorg@
Jugendführung gibt der gleichnamige Aufisatz Dr Mikockis (Zeitschrift für
Kinderschutz, Familien-{ und E  Berufsfürsorge, Wiıen, Oktober
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'tü11‚ daß WIT aber hüten mMUÜSsen, selbst herabggszogen
E werden, SLA: den anderen emporzuheben. Schön sagtdıe Nachfolge Christi 1m Abschnitte „Von der ErtraQOUNgremder Fehler“ eI 16) „Keiner ist ohne Fehl, keiner
ohne Bürde sondern WIT mussen un gegenseltig CT’=-
Lragen, helfen— 456 —  '£ü11‚ ‚daß wir uns aber hüten müssen, selbst herabggzogen  zu werden, statt den anderen emporzuheben. Schön sagt  die Nachfolge Christi im Abschnitte „Von der Ertra  gung  {remder Fehler“ €I, 16):  „Keiner ist ohne Fehl, keiner  ohne Bürde ..  ‚ sondern wir müssen uns gegenseitig er-  tragen,  ... helfen .  .“ Besondere Weltkenntnis offenbart  der Schlußsatz: „Die Gelegenheiten machen den Menschen  nicht gebrechlich, sondern sie zeigen nur, wie schwach er  ist.“ Kommen wir daher einem solchen Beistandsuchenden  freundlich entgegen, so sollen wir ihn doch nicht gleich  als vollberechtigtes Mitglied aufnehmen, sondern zunächst  bloß als Gast zulassen. Das Bewußtsein, daß er sich volles  Vertrauen erst verdienen muß, soll ihn zu gutem Betragen  anspornen.  Im übrigen darf das Gericht dem Jugendlichen zum  Beispiel zwar auftragen, sich einem Mäßigkeitsvereine an-  zuschließen, muß ihm aber die Wahl freilassen, ob er  einem religiösen oder freisinnigen beitreten will. Es hängt  dann oft vom Takte und Eifer der Fürsorger ab, welchen  Kreis der Pflegling freiwillig auswählt. Nach dem deutschen  Gesetze soll der Richter bei Übertragung der Schutz-  aufsicht tunlichst auf das religiöse BekenntnisFund. die  Weltanschauung des Jugendlichen Rücksicht nehmen. Bei  uns fehlt diese Bestimmung. Wir brauchen das nicht zu  bedauern, sondern sollen uns bemühen, recht viel brauch-  bare Fürsorger dem Richter beizustellen. Dadurch wird  uns religiöse Betätigung leichter gemacht als durch eine  papierene Vorschrift.  IV.  Prälat Seipel hat gegen Ende seiner Antrittsrede be-  kundet: „Kein Rechtsgelehrter und kein Geschichts-  kundiger leugnet mehr, daß die weltliche Gesetzgebung  und damit das ganze öffentliche Leben bis in unsere "Tage  herab viele der besten Anregungen der aequitas canonica  verdankt, dem Geiste der Billigkeit und des Ausgleiches,  der zuerst im kirchlichen Rechte sich Geltung gewann.“  Einen Beweis für die Richtigkeit dieses Wortes bildet das  neue Gesetz, das, seit vierzig Jahren erstrebt, unter seiner  Mitwirkung endlich zustande gekommen ist.  Die Geschichte des Jugendrechtes ist eine Geschichte  jener aequitas canonica. Ich will nicht an Don Bosco und  andere Heilige oder Heiligmäßige erinnern,. die sich. der  verstoßenen, verwahrlosten, verkommenen Jugend an-  nahmen, welchen die Gesellschaft feig oder hochmütig  auswich. Ihre Taten sind allenthglben bekannt. HinweisenBesondere Weltkenntnis offenbart
der Schlußsatz: „Die Gelegenheiten machen den Menschen
N1C gebrechlich, sondern S1Ee zeigen NUr, WIe chwach
ist.“ Kommen WIT er einem olchen Beistandsuchenden
Ireundlich entgegen, sollen WIT ıh doch N1IC gleichals vollberechtigtes Miıtglied aufnehmen, sondern zunächsthbloß aqals ast zulassen. Das Bewußtsein, daß sıch volles
Vertrauen erst verdienen muß, ol ıhn utem Betragen
ANSDOTNEN.

Im übrıgen darf das (Gericht dem Jugendlichen ZU
Beispiel ZWAaTr aufitragen, sıch einem Mäßigkeitsvereinezuschließen, muß ıhm aber dıe Wahl Ireiılassen, obeinem religıösen oder Ireisinnigen beitreten ll Eis ängann oft VO lTakte un Euıtfer der Fürsorger ab, welchen
Kreis der Piflegling ireıwillis auswählt. ach dem deutschen
(jesetze soll der Rıchter be]l Übertragung der Schutz-
aufsiıcht tunlichst auf das relig1öse Bekenntnisfund dıe
Weltanschauung des Jugendlichen Rücksicht nehmen. Beıl
UuUnNns diese Bestimmung. Wır brauchen das nıcht
bedauern, sondern sollen uns bemühen, recCc 1e1 brauch-
are Fürsorger dem Rıchter beizustellen Dadurch wırd
uns relig1öse Betätigung eichter gemacht als Urc eine
paplerene Vorschrift.

Prälat Setpel hat LEinde selner Antrıttsrede be-kundet: „Kein Kechtsgelehrter und ‚ kein Geschichts-
kundiger leugnet mehr, daß dıe weltliche Gesetzgebungun damıiıt das öflfentliche Leben bıs 1ın uUuLNsSeTIeE Tageherah viele der besten Anregungen der aequıtas canonıca
verdan dem Geiste der Biıllıgkeit un des Ausgleiches,der Zzuerst 1m kırchlichen Rechte sıch Geltung gewann. ”Kınen Beweis für die KRıchtigkeit dieses Wortes bıldet das

Gesetz, das, seit vlerzig Jahren erstrebt, unter seiner
Mitwirkung endlich zustande sekommen ist

Die Geschichte des Jugendrechtes ist eine Geschichte
Jjener aequıtas Canonıca. Ich 111 N1ıC Don Bosco ndandere Heılige oder Heiligmäßige erinnern, die sıch der
verstoßenen, verwahrlosten, verkommenen Jugendnahmen, welchen dıe Gesellschaft Te1g oder hochmütigaquswiıch. Ihre aten sınd allentha}ben bekannt. Hınweisen
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ıll ich bloß darauf, daß das erste zeitgemäße Jugend-
gefängn1s, das den Arbeitsgedanken pflegte, eineES Papstes
Werk WAar, nämlıch das sogenannte Knabengefängn1s San
Michele, das Klemens ]: 1703 in Rom gründete un das
seine segensreiche Tätigkeit erst einstellen muhte, qals dıe
Wälschen den Kıirchenstaat „eroberten“ (vgl Noppel,
Jugendliche Rechtsbrecher ınter der Herrschafit der
Päpste, „Stimmen AaUS$S Marıa gach‘“ Erinnert
E1 uch dieser Stelle dıie umfangreichen, ge1st-
vollen Arbeıten des nachmalıgen Wiener Erzbischofs
Vinzenz Eduard Milde (1777—18953),* die gleichfallis (1e-
danken enthalten, welche uUrc das eHe (‚esetz Velr-
wirklicht werden oder unNnSs Fingerzeige geben, W1€ WITr
handhaben sollen

Rassenhyglene
Von Knor, Pfarrer, Thalfingen.

Be1l der Eröffnung _ des Tennisstadıons ın München,
1928., wurde der oifnung Ausdruck gegeben, daß der
DOr. dıe Natıonen wıeder zusammen(iführe. FKıne gewIlsse
Anbahnung DA Sichwiegderfinden mag ja mıt dem por
erreicht werden, her ein Einsichtiger, In der Völker-
geschichte Geschulter wird sıch nıcht verhehlen, daß der
por nıe eıne ıInnere Annäherung der Völker schalffen
VeErMAaSQ., Schneidet eiıne Natıon dabeı dauernd gut ab,
wird schon dadurch die Fııfersuch erregt, un WO diese
umgeht, wird 1nNna  — auch eiınen Grund iinden, sıch zurück-
zuziehen. Keıne sportliıche und keıne musische Veran-
staltung War imstande, dıe antıken Völker einander geistig
näher brıingen, und keine acht der ann TUr
sıch iın NSDruc nehmen, WAas die ırche VO Geiste
(xottes sagt, daß ‚ alleın sel, der dıe „diversitas
gentium ıIn unıtatem congregavıt”.

Wır dürfen auch nicht erwarten, daß den Männern
der Wissenschaft jemals gelingen wiırd, die verschledenen
Schäden und Krankheıten, die sıch innerhalb der Völker
un In ihren gegenseitigen Beziehungen zeigen, ZU

heilen, S1e 1Ur natürliche Heıilmittel anwenden un
übernatürhche ablehnen Seıt el egen s1ie
große Hoifinungen, die Wiedergeburt uUuNnSeTrTeS O1kKs-
tiums In einer geistıgen un siıttlichen Erneuerung Hl0-

Vgl nıv.-Pro TE 1INzenz Eduard und die Seel-
In Straihäusern 1en 1INZeNZ KEduard In seiner:

vBedeutung TUr den Religionsunterricht 1en 1925)
„Theol.-prakt Qua_rtalschriil“. 1il 1929.;


